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Übersicht - Herausforderungen

 Marketing: 

 Hochwertiger Content

 Gezielteres Targeting / Personalisierung

 Anpassung des Nutzerverhaltens auf Social Media

 Daten als Kampagnengrundlage

 Crossmediale Kampagnen

 Etc.

 Recht:

 Datenschutzrecht

 Unlauterer Wettbewerb

 Urheberrechte

 Persönlichkeitsschutz

 Produktregulierung

 Jugendschutz

 Etc.



Agenda

1. Targeting und Personalisierung

2. Trend: Live Video Shopping

3. TikTok und Influencer-Marketing
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Targeting und Personalisierung benötigen Opt-in



Webtracking

 Tracking-Tools arbeiten in der Regel mit auf 

der Website oder in digitaler Werbung 

integrierten Cookies oder Pixeln / Beacons

 Einsatz zur Optimierung und effektiveren / 

kundenfreundlicheren Gestaltung von 

Websites

 Auswertung des Erfolges von geschalteter 

Werbung

 Auswertung des Nutzerverhaltens für 

personalisierte Werbung / Empfehlungen
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Anwendungsfälle – Webtracking

Personalisierte Landingpages

 Immer gelbe Sofas zuerst

Personalisiertes E-Mail Marketing / 

Personalisierte Empfehlungen

 Vorschläge für gelbe Sofas

 Vorschläge für gelbe Sofas in bestimmtem 

Preissegment

Personalisierte Gutscheine

 Gutschein für gelbe Sofas

 Rabatt auf gelbe Sofas
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Herausforderung: Datenschutz-Regulierungen limitieren die

Verwendung von Personendaten nicht nur in der EU und CH

Quelle: DLA Piper, dlapiperdataprotection.com
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Datenschutzrechtliche Themen – Webtracking

 Tracking-Tools regelmässig von Drittanbietern – aber: Betreiber der Website 

bleibt datenschutzrechtlich (mit-)verantwortlich

 Einfacher Verweis auf Website des Tracking-Tool-Anbieters nicht ausreichend

 Abschluss eines Auftragsbearbeitungsvertrages

 Anbieter von Tracking-Tools regelmässig im Ausland – allenfalls zus. Garantien für Datentransfer

 Informationspflicht / Transparenzgebot

 Information in Datenschutzerklärung auf der Website über Beschaffung von Personendaten, Zweck 

der Bearbeitung und die Datenanalyse

 Information über Opt-Out, d.h. Deaktivierung des Trackings
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Datenschutzrechtliche Themen – Webtracking

 Rechtfertigungsgrund

 Einwilligung (z.B. im Rahmen eines Cookie-Banners) – Bei Erhebung besonders schützenswerter 

Personendaten ist ausdrückliche Einwilligung zwingend notwendig

 Überwiegendes Interesse

 Unter DSGVO umstritten, ob berechtigtes Interesse genügt – Im Einzelfall anhand des verwendeten 

Tools und Verwendungszwecks zu entscheiden

 E-Privacy Richtlinie in EU
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Datenschutzrechtliche Themen – Webtracking

 Cookies

 Weiterhin von Art. 45c FMG geregelt

 Über die Bearbeitung mittels 

Cookies und ihren Zweck ist zu 

informieren 

 Auf Ablehnungsrecht muss 

hingewiesen werden 

 Privacy by Design and Default 

(Neu: Art. 6 E-DSG)

 Pflicht, granulare Einwilligung zu 

ermöglichen (Funktions-, Analyse-, 

Marketing-Cookies)
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Rechtliche Anforderung gemäss DSGVO

FREIWILLIG INFORMIERT GRANULAR EXPLIZIT VORAB WIDERRUFBAR

01 03 04 05 06 07

Die Einwilligung

muss freiwillig

erfolgen, die 

Webseite muss 

auch ohne

Einwilligung

besuchbar sein.

Alle relevanten

Informationen

(z.B. Zweck der 

Verarbeitung, 

Betreiber) 

müssen dem

Nutzer zur

Verfügung

stehen.

Der Zweck der 

Datenerhebung

muss granular 

angegeben

sein, eine

allgemeine

Erklärung ist

nicht zulässig.

Die Einwilligung

muss durch

einen Klick oder

eine andere

Aktivität, 

erfolgen, eine

implizite

Einwilligung ist

nicht

ausreichend. 

Services, die 

weder technisch 

notwendig noch 

keinem

berechtigten

Interesse

unterliegen, 

dürfen erst

geladen

werden, wenn

eine

rechtsgültige 

Einwilligung

vorliegt.

Die Einwilligung

muss für den 

Nutzer jederzeit

genauso

einfach zu

widerrufen sein, 

wie sie

abgegeben

wurde.

Der Webseiten-

betreiber muss 

die 

Einwilligungen

der Besucher

dokumentieren

und nachweisen

können.

DOKUMENTIERT

02
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Die Lösung: Consent Management

Warum Consent Mangement? Datenschutz als Wettbewerbsvorteil!

Nachhaltige Basis für Datennutzung und -aktivierung:  

Grundlage für Data Driven Marketing

Sicherung von Performance und Revenue Streams durch Targeting, 

Re-Targeting und Personalisierung

Haftungsrisiko minimieren (Schutz vor Abmahnungen)

Vertrauen positive Wahrnehmung durch Datenhoheit beim Nutzer
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Was ist eine

Consent

Management

Plattform?

Auswahl

Visit

User

Data 

Platform
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Vorteile 

gegenüber

einfacher 

Einwilligung

Transparent 

docu-

mentation

and a large 

community

Legal security

due full compliance

with data protection 

regulations

Full 

integration

with widely used

marketing & analytics 

platforms

Easy opt-in 

optimisation

due to built-in

A/B-Testing

Full flexibility

to test different 

consent mgmt. 

strategies

Higher opt-in

rates

due to

optical appeal
Low effort

due to easy

implementation

Increased 

marketing 

performance

due more and better

opt-ins

Consent

Management

Plattform
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Neue Disziplin:

Opt-in Optimierung

Opt-in 

Optimierung

mit A/B-

Testing

Massnahmen zur schrittweisen 

Verbesserung der Opt-In Rate des 

Cookie-Banners

Testing von unterschiedlichen 

Banner-Strategien im Rahmen der 

Datenschutzgesetzgebung

Testing von verschiedenen Design

Varianten von Cookie-Bannern

Fokus auf Interaktion mit Banner, denn 

keine Interaktion = Opt-Out
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Akzeptanz von Cookie-Bannern

Grösste Herausforderung

ist nicht eine Ablehnung

der Einwilligung, sondern

gar keine Interaktion mit

dem Cookie-Banner

Quelle: Usercentrics Analyse (41 CMPs, 106'109'588 Unique Visitors), April 2020



17

Akzeptanz von Cookie-Bannern

Quelle: Usercentrics Analyse (41 CMPs, 106'109'588 Unique Visitors), April 2020
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Fakten zur Cookie-Banner-Akzeptanz

 97.8% interagieren nur mit erster Ebene des 

Cookie Banners, d.h. weniger als 3% kümmern sich um Details und 

erweiterte Einstellungen

 62% stimmen Cookies teilweise zu, 

21% stimmen grundsätzlich zu,

13% lehnen grundsätzlich ab

 55% sind genervt von Cookie Bannern,

31% sehen in ihnen eine wichtige Information

 50% löschen Browserverlauf und Cookies,

39% würden Daten gerne besser schützen, wissen aber nicht wie

Quellen: Usercentrics Analyse (41 CMPs, 106'109'588 Unique Visitors), April 2020, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/986587/umfrage/umgang-mit-cookies-in-deutschland/, 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/884689/umfrage/meinung-zu-cookies-und-cookie-bannern-auf-webseiten-in-deutschland/, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/911174/umfrage/meinungen-zum-thema-datenschutz-im-internet-

nach-geschlecht-in-deutschland/
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Hebel für die Opt-In Optimierung

B
A

1. Platzierung

2. Form & Layout

3. Design & Farbe

4. Dauer & Timing

5. Sprache & Wording

6. Kontext

7. Incentivierung

8. Targeting & Individualisierung

 Welche Hebel das grösste Optimierungspotenzial haben, 

muss mit konsequentem A/B Testing ermittelt werden 
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Platzierung Cookie-Banner

Mobile:

unterer Viewport 

(einhändig mit

Daumen

bedienbar),

ca. 50% des 

Viewports

Desktop:

Privacy Wall 
oder

Banner 

unten rechts
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Form & Layout

 Privacy Walls (ohne 

Overlay, also 

Abdunklung des 

Hintergrunds erhöhen 

die Opt-Ins

 herkömmliche Cookie 

Banner platziert man am 

besten rechts unten

Quelle: Usercentrics Analyse (578’586 Unique Visitors)
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Consent Management und Opt-In Optimierung mit A/B-Testing

 Vorauswahl von Einstellungen

 Cookie Banner durch X 

wegklickbar machen 

(stattdessen Ablehnen oder 

Weitere Infos / Details)

 Missbräuchliches Nudging oder 

starke Beeinfluss der freien Wahl

 Erzwingen der Einwilligung durch 

Verstecken oder Abdecken von 

Inhalten

 Privacy Wall (ohne Abdunklung

Hintergrund) statt Cookie Banner

 Anpassung an Farbgebung 

Website und Corporate Design

 Kontextueller Consent entlang der 

User Journey abfragen

 Detaileinstellungen erst nach einem 

Klick anzeigen

 Interaktion erhöhen mit wieder-

holter statt permanenter Anzeige

DO DON’T
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Personentracking – Anwendungsfälle und rechtliche 

Herausforderungen

 Anwendungsfälle:

 Besucherstrommessungen

 Analyse von Kundenverhalten zu Marketingzwecken

 Datenschutzrecht als zentraler Stolperstein beim Personentracking

 Entscheidend: Werden Personendaten bearbeitet?

 Einwilligung – nicht per se notwendig  Einzelfallprüfung erforderlich

 Information der betroffenen Personen

 Löschung der Daten so rasch als möglich

 Keine Verknüpfung der Daten mit anderen Quellen  Ausnahme: informierte 

Einwilligung



Trend: Live Video Shopping
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E-Commerce + Live Video = Live Video Shopping

 Remote is the New Normal

 Die Menschen haben durch Corona gelernt, dass sie mithilfe digitaler 

Technologien ihr Leben komfortabel „remote“ weiter leben können

 Besonders durch Live Video digitalisiert sich die breite Masse. Schneller als 

je zuvor

 Der globale E-Commerce B2C-Markt wird bis 2024 um 36% wachsen

 Im Jahr 2022 werden Video und Live Streaming 80% des globalen IP Traffics

ausmachen
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Live Video Shopping

boomt in China

China ist Vorreiter beim 

Thema Liveshopping: 

Alibaba setzte allein am 

Singles Day 2019 

umgerechnet 2.6 Milliarden 

Euro mit Livestream-Shopping 

um.
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Live Video Shopping

Benefits

Machen Sie den Sprung in die 
Zukunft des Detailhandels und 
interagieren Sie mit Ihrem 
Publikum so, wie es miteinander 
interagiert. Verschmelzen Sie 
offline und online zu einem 
fesselnden und unterhaltsamen 
Einkaufserlebnis!

 Digitale Service-Brücke 

 Persönliche Beratungs-
Kompetenz im Bereich Digital

 höhere Add-to-Cart & 
Conversion Rate

 höheres Kunden-Engagement
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3 Formen

One-to-One

 Live Video-Beratung 
durch Kundenberater 
kann die digitale 
Service-Lücke in der 
Customer Journey 
schliessen und 
gleichzeitig die online 
Conversion Rate 
erhöhen

 Besonders der 
persönliche Kontakt 
entspricht dem 
Service-Versprechen 
und trägt zur 
Kundenbindung bei 

One-to-Group

 Neue bzw. spezielle 

Produkte oder 

Kollektionen z.B. an 

ausgewählte (VIP-) 

Kundengruppen über 

das One-To-Goup-

Format in Form eines 

exklusiven digitalen 

Events vorgestellt 

werden

 Hier besteht zudem die 

Möglichkeit, 

Werbekostenzuschüsse 

von Marken zu erhalten

One-to-Many

 Die perfekte Ergänzung 

zum bestehenden 

Marketing-Mix: Über 

terminierte Live Stream 

Videos können – z.B. 

mit Hilfe von Influencern 

– neue Produkte 

beworben und direkt 

über den Shop gekauft 

werden 

 Zuschauer können 

dabei über einen Chat 

Teil der Experience sein
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Beispiele aus der Schweiz
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Live Video Shopping – Rechtliche Herausforderungen

 Datenschutzrecht, insbesondere beim 

Tracking

 Einhalten der Grundregeln des UWG: 

 Keine Irreführung

 Keine Täuschung

 Besonders aggressive 

Verkaufsmethoden?
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Live Video Shopping – Rechtliche Herausforderungen

 Vertragsrecht: 

 Zusicherung von Eigenschaften während des Live Streams

 Können zu vereinbarten Vertragsleistungen werden

 Schulung der Mitarbeiter

 Widerrufsrecht

 Grundsatz: Kein Widerrufsrecht, wie z.B. in der EU im Fernabsatz

 Live Video Shopping als sog. Haustürgeschäft?

 Telefonische Angebote: bestehen eines Widerrufsrechts (Art. 40b OR)

 Teleshopping: kein explizites Widerrufsrecht, weil Gesetzesänderung nicht erfolgreich war

 Live Video Shopping: zurzeit kein zwingendes Widerrufsrecht in der Schweiz

 EU: Widerrufsrecht vorhanden 



TikTok und Influencer Marketing
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TikTok – das aktuelle Phänomen im Social Media Kosmos



34

TikTok – Marketingmöglichkeiten

 Kurzvideos von 15 – 60 Sekunden

 Challenges (z.B. Branded Hashtag 

Challenges von Guess, Otto)

 Duette

 Cringe Videos

 React Videos

 Zentral: User Interaktionen

Quelle: https://www.tiktok.com/tag/inmydenim?langCountry=de
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Selbst beim BAG für die COVID-19 Kampagne
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TikTok User Demographie

MÄNNER

56%

IST DER 
DURCHSCHNITTS
USER AM TAG AUF 

TIKTOK

52 MIN

88%

DER 15-24 
JÄHRIGEN SIND
GELEGENTLICH

AUF TIKTOK

6%

39.9%

10-19 JAHRE

26.1%

20-29  JAHRE

10.2%

30-39 JAHRE

ÜBER MOBILE

Quellen: www.oberlo.com/blog/tiktok-statistics, 

de.statista.com/statistik/daten/studie/458668/umfrage/beliebteste-social-media-plattformen-bei-jugendlichen-und-jungen-erwachsenen-in-der-schweiz/ 
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69% Generation Z

 Wie tickt die Generation Z?

 Gemeinschaftliche Erlebnisse

 Interaktion selbstverständlich

 Gestaltungswillen und Kreativität
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Praxisbeispiel Hashtag-Challenge #MachDichZumOtto

#MachDichZumOTTO · 
Teaser

#MachDichZumOTTO · 
Creator Content

#MachDichZumOTTO · 
User Content

#MachDichZumOTTO · 
Hurricane Content
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Praxisbeispiel Hashtag-Challenge #MachDichZumOtto

OVERALL
VIDEO VIEWS

(4’000H)

9.5M

OVERALL 
IMPRESSIONS

DISCOVER PAGE

4.6M

OVERALL VIEWS
CHALLENGE 

PAGE

703K
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Influencer Marketing – Rechtliche Diskussion und Grundlagen 

 Pflicht zur Kennzeichnung von Werbeposts im Fokus

 Unlauterer Wettbewerb: 

 Transparenzgebot (Art. 2 UWG):

«Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den 
Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, 
welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und 
Abnehmern beeinflusst.»

 Redaktioneller Inhalt ist von kommerziellem Inhalt zu trennen (Trennungsgebot)

 Verbot der Schleichwerbung

 «Grundsätze Lauterkeit in der kommerziellen Kommunikation» der Schweizerischen 
Lauterkeitskommission (SLK)

 Datenschutz und Persönlichkeitsrechte ebenfalls beachtlich

 Prüfung ausländischer Regeln und Nutzungsbedingungen von Social Media
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Influencer Marketing – Fälle in der Schweiz

 SLK beurteilte erste Fälle

 Praxis der SLK festigt sich

 Grundsatz: keine allgemeine 

Kennzeichnungspflicht 

 Aber: 

 Entscheidend sind die konkreten 

Umstände des Einzelfalls

 Vorliegen der «eindeutigen 

Erkennbarkeit» als Werbung

 Massstab: Durchschnittsadressat

 Fehlt die Erkennbarkeit 

Kennzeichnung notwendig
Quelle: Instagram
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Influencer Marketing – Blick über die Grenze

 Uneinheitliche Praxis (z.B.): 

 OLG Hamburg: 

Keine Kennzeichnungspflicht, wenn sich der kommerzielle Zweck der 

geschäftlichen Handlung aus den Umständen ergibt und er für den 

Verbraucher erkennbar ist

 OLG Frankfurt: 

Entscheidend ist, ob ein Post insgesamt als kommerziell einzustufen ist, 

dann besteht aber eine Kennzeichnungspflicht

 Höchstrichterliche Klärung ist noch ausstehend
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Influencer Marketing – Praxistipps

 Produktplatzierung und 

Kennzeichnung erfolgt nicht im 

gleichen Post

 Kennzeichnung in einer Sprache, 

die von der durchschnittlichen 

Zielgruppe nicht verstanden wird

 Unklare Kennzeichnungen (z.B. 

#ad)

 «Hashtagwolken»

 Verstecken des Produkts im Bild 

(«Schleichwerbung»)

 «Bezahlte Werbepartnerschaft mit»

 #Werbung

 #Anzeige

 Klare, eindeutige Hinweise auf die 

Entgeltlichkeit des Posts

 Verlinkung des Werbeprodukts

 Zentrierung des Produktes im Bild

 Transparente Offenlegung

 Aber: Die Praxis der SLK relativiert 

Kennzeichnungspflicht

DO DON’T



Zusammenarbeit mit Agenturen
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Verträge mit Werbeagenturen – rechtliche Ausgangslage

 Vertragsqualifikation

 In der Regel: Auftrag (Art. 394 ff. OR)

 Aber: je nach Ausgestaltung können zusätzliche Komponenten anderer 

Vertragstypen hinzukommen

 Diverse Musterverträge als Benchmark

 Mustervertrag des Schweizer Werbeauftraggeberverbands

 Mustervertrag der Leading Swiss Agencies

 Vorsicht Musterverträge:

 Dienen u.U. als Referenz

 Eigene Bedürfnisse müssen im Einzelfall in den Vertrag Eingang finden
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Vertragsinhalt – ausgewählte Themen 

 Weitere Aspekte der Leistungen der Parteien:

 Exakte Definition vs. kreative Freiheit der Agentur

 Genehmigungsrechte

 Immaterialgüterrechte

 Zentraler Bestandteil des Vertrags

 Die Frage nach dem «wem gehört was»?

 Regel: volle Abtretung der Rechte an allen Arbeitsresultaten

 Alternative: exklusive, gebührenfreie und ewige Lizenz
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Vertragsinhalt – ausgewählte Themen 

 Honorar

 Verschiedene Modelle in der Praxis verbreitet: 

 Pauschale Vergütung 

 Vergütung des effektiven Aufwands (Projekthonorar)

 Erfolgsabhängige Vergütung (Provision)

 Gemischte Modelle

 Leitfaden Honorierung der Leading Swiss 
Agencies

 Passendes Vergütungsmodell muss im Einzelfall 
eruiert werden

 Medienabrechnungen:

 Rechnungen werden direkt auf den Auftraggeber 
ausgestellt

 Vorgängige Prüfung durch Agentur und 
Weiterleitung

 Variante: Zahlung durch die Agentur von 
geleisteten Vorschüssen durch den Auftraggeber 
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Vertragsinhalt – ausgewählte Themen 

 Retrozessionen («Kickbacks»)

 Als Retrozession wird der Vorgang bezeichnet, dass ein Unternehmen gestützt 

auf eine entsprechende Vereinbarung einem Dritten einen Anteil einer 

vereinnahmten Kommission weitergibt (BGE 143 III 348; BGE132 III 400)

 Indirekte Vorteile, wie insbesondere Rabatte, Provisionen und Kickbacks, die der 

Agentur infolge der Auftragsausführung von Dritten zukommen

 Grundsatz: zivilrechtliche Rechenschaftspflicht und Herausgabeanspruch der 

Agentur gegenüber dem Kunden

 Ausnahme: Auftraggeber verzichtet ausdrücklich auf die Herausgabe der 

Retrozessionen nach vorangehender Information
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Reality Check: Wie läuft das bei Dept?

 Abrechnungsmodell: nach Aufwand / Time & Material

 Stunden- oder Tagessatz abgestuft nach Tätigkeitslevel und Standort,

nach Wunsch auch nur 1 Mischstundensatz

 Abrechnung von Mediakosten nach Möglichkeit direkt zwischen 

Werbenetzwerk/Publisher und Kunde

 Abrechnung von Tool-Lizenzen nach Nutzung oder über Reseller-Verträge

 Transparenz bei und Weiterreichung von Kickbacks 

(Kunden können Audits durchführen)

 idR Rahmenvertrag und Einzelaufträge

 Data Processing Agreements / Auftragsdatenverarbeitungsverträge
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Praxistipps

 Intransparente und unklare 

Klauseln

 Keine Kontrollrechte

 Mangelnde Transparenz zu 

Retrozessionen

 Keine Vereinbarung zur 

Abrechnungen von Drittmedien

 Keine Regelung zu 

Immaterialgüterrechten

 Leistung genau definieren 

 Alternativ: Genehmigungsrechte

 Klares Vergütungsmodell

 Faire Regelung bezüglich der 

Immaterialgüterrechte

 Regeln der Kündigungsfristen und 

der Beendigungsfolgen

 Klares Briefing der Agentur

 Gute Zusammenarbeit fängt bei der 

Vertragsverhandlung an

DO DON’T



Social Selling
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Beispiele der letzten 2 Wochen aus meiner LinkedIn-Inbox
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Social Selling – rechtliche Themen

 Besonders aggressive Verkaufsmethode (Art. 3 Abs. 1 lit. h UWG):

«Unlauter handelt insbesondere, wer den Kunden durch besonders aggressive Verkaufsmethoden in seiner 
Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt.»

 Als Verkaufsmethoden gelten alle möglichen Absatzbemühungen

 Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit

 Beispiele: Überraschung, Überrumpelung, Druck, Zwang etc. 

 Entscheidung kann nicht mehr nach sachlichen Kriterien gefällt werden

 In der Regel schwer denkbare Einschränkung der Entscheidungsfreiheit
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Social Selling – rechtliche Themen

 Spam (Art. 3 Abs. 1 lit. o UWG): :

 «Massenwerbung ohne direkten Zusammenhang mit einem angeforderten 

Inhalt fernmeldetechnisch sendet oder solche Sendungen veranlasst und es 

dabei unterlässt, vorher die Einwilligung der Kunden einzuholen, den korrekten 

Absender anzugeben oder auf eine problemlose und kostenlose 

Ablehnungsmöglichkeit hinzuweisen.»

 Unlauter ist der Versand von Werbe-E-Mails:

 Keine gültigen Einwilligung des Empfängers

 Kein korrekter Absender

 Kein Hinweises auf (bestehende) problem- und kostenlose 

Ablehnungsmöglichkeit

 Grundsatz: Opt-in-Prinzip

 Ist regelmässig Spam im Sinne des UWG sein
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Fragen und Diskussion

”

“
? Gerne können Sie Fragen per Q&A-Funktion

stellen
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